
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					Start
				
			
	
				
					

					Zufällige Seite
				
			


		
				
					

					Anmelden
				
			


		
				
					

					Einstellungen
				
			


		
				
					

					Spenden
				
			


		
				
					
					Über Wikisource
				
			
	
				
					
					Impressum
				
			





					
				
				
					
						[image: Wikisource]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
Suchen
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					Seite:Die Staats-Verträge des Königreichs Bayern von 1806 bis 1858.pdf/873

					

				

				
		
				
				    
Sprache
				
		
	
				
				    
Beobachten
				
		
	
				
				    
Bearbeiten
				
		




				

			

			
				 Diese Seite wurde noch nicht korrekturgelesen. Allgemeine Hinweise dazu findest du auf dieser Seite.


	[image: ]
	Verschiedene: Die Staats-Verträge des Königreichs Bayern von 1806 bis 1858

	









853

^- ^schnitt.

^r^ndinn^ d^ ^ntrr^r.^n^nrt^ und drr ^uuren^
^rrti^nn^ ern^ drm innrr^.rib dr^i ^nnvrrri^edie^
^o^n ^eu^ de^ ^ein^ nn^ drn rnnnrnti^nrlirn
^rdrnstu^rn dr^rlbrn.

Bekanntmachung der Königlichen General -Zou- Administration
vom 3t. Dezbr. 1811 die Zoubehandlung der auf dem Rheine
und dessen eonventioneuen Nebenssüßen beförderten Waaren.

Jm Namen Seiner Majestät des Königs.

Jn dem beiliegend dem kgl. Hanptzollamte

A. die Bekanntmachung (im Regierungsblatte vom 29. Deebr. d. Js.
Nr. 53) im Betreffe der Behaudlung des Gütertransports und
der Waaren-Abstrugung auf dem iuuerhalb des Zollvereinsgebiets
gelegenen Theile des Rheins und den eonvenuonellen Nebenssüßen^)

.l.L das Niederlage-Regnlativ für Orte, in welchen sich ein Freihasen
bessndet, und

C. die Jnftrnkuon für die Schiffsbegleiter
nnter dem Austrage zngeschloffeu werden, diese Normalieu gehörig in
Ausführung zu briugen, werden zugleich in Gemäßheit höchster Fiuanz-
Miuisterial-Enfschließung weiter die nachsolgenden gleichsalls aus Vereiu-
barung mit den übrigen Zollvereiusstaateu beruhenden Jnstrnktionspnnkte
behnss der Vollziehung einzelner Bestimmungen der vorgedachten Regle-
ments znr Kenntniß und in so weit znr pünktlichen Nachachtung mitge-
theut, als sie dessen Wirkungskreis berühren.

L Znr Vereinbarung, die Behandlung des Gütertransports und der
Waaren -Abfertigung auf dem Rheine betressend.

1. Zu ^. 2 der Vereiubarung.
1. Die Schiffer sind von der zu ihren Guussen getroffenen Einrich-
tung in Kenntniß zu setzen, wonach aus ihr Verlangen bei dem Grenz-
eingangs -Amte zollordnungsmäßige Deklarationen unentgeltlich, jedoch
nnter ihrer Verantwortliche ansgefertigt werden können.

^) 0ank. dor^. Adschn.   Nre 2.^. S. .^00.
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